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Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) BauGB: 

Die Öffentlichkeit wurde am 11.12.2017 im Rahmen einer Bürgerversammlung über die Planung informiert. Den Bürgern wurde dabei Gelegenheit 

zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

 

Zur beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplanes sind während der Bürgerversammlung keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen wor-

den. Auch wurden von der Öffentlichkeit keine mündlichen oder schriftlichen Stellungnahmen bei der Stadtverwaltung abgegeben. 
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Zusammenlegung der Vorentwürfe zur 16. Und 17. Änderung des Flächennutzungsplanes: 

Der im Jahr 2018 durchgeführte Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung ist zeitgleich für die 16. und 17. Änderung des Flächennutzungspla-

nes erfolgt. Im Jahr 2020 konnten - nach Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregierung zur Wohnbauflächenentwicklung der Stadt Olfen - die 

beiden Bauleitpläne, ebenso wie die entsprechenden Bebauungspläne, zusammengefasst werden zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes. In-

haltliche Auswirkungen auf die Darstellungen werden durch diese Zusammenführung nicht ausgelöst. 

Da von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für die 16. und 17. Änderung des Flächennutzungsplanes identische Stellungnah-

men abgegeben wurden, werden diese in der untenstehenden Tabelle als Stellungnahmen zur nun als "16. Änderung des Flächennutzungsplanes" 

bezeichneten Planung behandelt. Die 16. Änderung umfasst beide Bereiche; die vormalige Differenzierung in zwei Teilflächen entfällt im weiteren 

Verfahren. 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 23.04.2018 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens sind auf den folgenden 

Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Landwirt-
schafts-
kammer 
Nord-
rhein-

Westfalen 

Schreiben 

vom 
24.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird gefolgt. 

"Boden" als nicht vermehrbares Gut ist nur nach sorgfälti-
ger Abwägung anderer Belange und Prüfung möglicher Al-
ternativen wie Innenentwicklung, Umnutzung von Brachen 

etc. in Anspruch zu nehmen. Diese grundsätzlichen Über-
legungen sind im Vorfeld der Planung erfolgt. 

Die Stadt Olfen stellt eine ausgesprochen hohe Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken fest. Dem kann - ergänzend 
zur Entwicklung kleinerer innerstädtischer Flächen - nur 
durch Ausweisung eines Neubaugebietes begegnet wer-
den. Dies ist durch entsprechende Flächenausweisungen 

im Regionalplan gedeckt. 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Land-
wirte bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbe-
züglich notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Kreis 
Reckling-

hausen 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Derzeit kann die Stadt Olfen interessierten Bürgern keine 
Baugrundstücke anbieten. Aktuelle Bedarfsberechnungen 

belegen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Wohn-
bauflächen in der geplanten Größenordnung. Dieser Bedarf 
ist durch die Bezirksregierung Münster anerkannt, ebenso 
wie die Einhaltung des Ziels 6.1-1 des Landesentwick-
lungsplans (LEP). Der geänderte LEP erlaubt zudem, von 
den regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereichen 
abzuweichen, wenn die Baugebiete "unmittelbar an den 

Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des Sied-
lungsraums nicht auf einer deutlich erkennbaren Grenze 
beruht." Dies ist hier der Fall. 

Die Begründung wird, insbesondere in Bezug auf die Ziel-

setzungen des LEP, aktualisiert. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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